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A
DURCHMARSCHERLAUBNIS VON LANDAMMANN, RAETEN UND LANDLEUTEN VON

SCHWYZ FUER VENEZIANISCHETRUPPEN

[1 . ] Landammann, Räte und Landleute von Schwyz tun kund , dass
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Venedig durch seinen Rat , Sekretär und Residenten in der
Eidgenossenschaft , Girolamo Bon , mehrmals schriftlich um
Erlaubnis gebeten habe , gegen die Türken venezianische
Truppen zu Pferd und zu Fuss durch ihr Territorium führen
zu dürfen.

In Anbetracht der Vorteile für die gesamte Christenheit
und ihres guten Verhältnisses zu Venedig habe die heute
zusammengetretene Landsgemeinde beschlossen , den Durchzug
zu gestatten , knüpfe diesen jedoch an gewisse Bedingungen:

[2 . ] Die in Schwyz durchziehenden Truppen dürften einzig gegen
die Türken , nicht jedoch gegen [mit den eidg . Orten ] ver¬
bündete oder befreundete Länder geführt werden.

3 . Die Truppen sollen ohne "überwer " , die Fusstruppen einzig
mit ihrem Seitengewehr bewaffnet durchmarschieren . Der
Durchmarsch solle nur tagsüber erfolgen , und zwar pro Tag
nicht mehr als 200 Mann zu Fuss und deren 50 zu Pferd . Die

Pistolen müssten "zugemacht " , die Schlösser entfernt und
in Kisten verpackt getrennt mitgeführt werden . Die Kontin¬
gente müssten in Abständen von einem Tag durchmarschieren,
und deren Route sei , damit man sich vorsehen könne , zuvor
bekanntzugeben . Sollte der Durchzug infolge schlechten Wet¬
ters oder anderer Gründe wegen ins Stocken geraten , sollten
die später durchmarschierenden Soldaten vor der Grenze an-
halten und das Land erst dann betreten dürfen , wenn die vor¬

hergehenden ihr Territorium bereits wieder verlassen hätten.
Als Marschroute seien entweder die Strasse durch die March,
Uznach und Gaster oder die Gotthardtoute über Brunnen zu

wählen . Man behalte sich jedoch vor , diese Durchmarscher¬
laubnis zu erweitern oder auch einzuschränken . Die Durchzü¬

ge und die Namen der jeweiligen Kommandanten müssten eine
Woche zuvor mitgeteilt werden.

4 . Die Obersten , Hauptleute , Offiziere und Soldaten seien ver¬
pflichtet , die Zölle , den Proviant , die Fähr - und Schiffs¬
leute zu bezahlen . Falls sie dies nicht täten , solle der



Resident diese dazu anhalten oder die Kosten selber beglei¬

chen . Sollten sich einzelne Soldaten zum Plündern , Brennen

oder zu andern Schandtaten hinreissen lassen , dürfe die Ob¬

rigkeit gegen die Fehlbaren vorgehen . Die Obersten und Haupt¬

leute seien anzuhalten , allfälligen Geschädigten Schadener¬

satz zu leisten,oder aber der Resident habe die Kosten sel¬

ber zu übernehmen.

5 . Zur Ueberwachung des Durchmarsches werde man Kommissäre ein-

setzen . Diesen hätten der Resident oder die Obersten und Haupt¬

leute einen angemessenen Taglohn zu entrichten . Sollten je¬

doch mehr als 25 Kontingente hintereinander durchgeführt wer¬

den , verzichte man auf die Kommissare und werde einen Führer,

der die Truppen von einer Grenze zur andern , bzw . von einem

Gestade zum andern zu begleiten habe , ernennen . Auch dieser

müsste dann von Venedig entsprechend entlöhnt werden.

6 . Man behalte sich vor , alle diese Bestimmungen nach Bedarf

abzuändern.

Besiegelt wurde das Dokument mit dem Landessekretssiegel.
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AH 21 , 418- 419
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